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Betr.: Stellungnahme zum Entwurf eines Qualitätssicherungsrahmengesetzes 2011 
 BMWF GZ 52.200/0016-I/6/2010 

 

 

Der Zentralausschuss für die Bediensteten bedankt sich für die Einladung zur Stellungnahme zum Entwurf 

des Qualitätssicherungsrahmengesetzes 2011 und nimmt dazu wie folgt Stellung: 

 

Eine einheitliche Vorgehensweise zur Qualitätssicherung im Bereich der Hochschulen wird als durchaus 

positiv angesehen. 
 

Insbesondere in Bezug auf § 33 (personalrechtliche Bestimmungen) wird positiv angemerkt, dass gemäß Abs 

3 iVm Abs 1 die Bundesbediensteten der Geschäftsstellen des Fachhochschulrates und des 

Akkreditierungsrates weiterhin im Verwaltungsbereich des Bundesministeriums für Wissenschaft und 

Forschung verbleiben und auch von diesem weiterhin besoldet und verwaltet werden.  

 

Aus Sicht des Zentralausschusses ist die derzeit gewählte Definition im § 8 Abs 1 Punkt 1 zu unbestimmt; die 

zuständige gewerkschaftliche Standesvertretung für die Bediensteten ist die „Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst“ als Fachgewerkschaft – es wird daher vorgeschlagen „Österreichischer Gewerkschaftsbund“ durch 

„Gewerkschaft Öffentlicher Dienst“ zu ersetzen, sodass Punkt 1 wie folgt lautet: „1. Je einer Vertreterin bzw. 
einem Vertreter der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, der Wirtschaftskammern Österreich und der 

Landwirtschaftskammer Österreich“. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Sandra WALBAUM, MBA MSc 

Vorsitzende 
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